
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/9/21 8Ob232/71,
1Ob118/74

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1971

Norm

ZPO §182

ZPO §272

ZPO §503 Z2 C6

Rechtssatz

Wenn beide Parteien nach Befragung durch den Richter gemäß § 182 ZPO die ausdrückliche Erklärung abgeben, eine

vom Richter als beweisbedürftig erachtete Prozeßbehauptung nicht aufzustellen, ist es dem Richter verwehrt, hierüber

Beweise durchzuführen, Feststellungen zu treffen und diese der Entscheidung zugrundezulegen.
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